
BEKANNTMACHUNG

Der Bürgermeister

Allgemeinverfügung
der Stadt Bergisch Gladbach vom 14. Juli 2022

zur Regelung eines Ausübungsverzichts hinsichtlich der gemeindlichen Vor-
kaufsrechte im Sinne des § 31 des Denkmalschutzgesetzes beim Kauf von Rech-
ten nach dem Wohnungseigentumsgesetz

Die Stadt Bergisch Gladbach – Der Bürgermeister als Untere Denkmalbehörde
– erklärt auf der Grundlage von § 31 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG NRW)
vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 662; SGV. NRW. 224) im Wege der Allgemein-
verfügung:

I. Die Stadt Bergisch Gladbach wird das ihr in § 31 des Denkmalschutzgeset-
zesgesetzes eingeräumte Vorkaufsrecht beim Kauf von Grundstücken, auf
oder in denen sich eingetragene Denkmäler oder ortsfeste Bodendenk-
mäler befinden, nicht ausüben, insofern es sich hierbei um einen Kauf
von Rechten nach dem Wohnungseigentumsgesetz handelt.

II. Diese Allgemeinverfügung lässt die Pflicht der Gemeinde zur Ausstellung
eines Negativattests bei Kaufverträgen über Rechte nach demWohnungs-
eigentumsgesetz entfallen.

III. Die Gemeinde behält sich hiermit ausdrücklich vor, den zuvor genann-
ten Ausübungsverzicht durch eine neugefasste Allgemeinverfügung zu
widerrufen.

Begründung
Mit In-Kraft-Treten des neuen nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgeset-
zes (Denkmalschutzgesetz-DSchG NRW, GV. NRW. 2022 S. 662) zum 1. Juni 2022
wurde auf der Grundlage des § 31 DSchG ein gesetzliches Vorkaufsrecht für
eingetragene Denkmäler und ortsfeste Bodendenkmäler eingeführt. Somit ist
zu erwarten, dass die Gemeinden ab dem 01.06.2022 vornehmlich durch Nota-
rinnen und Notare um Erklärung über das Bestehen und die Ausübung eines
denkmalrechtlichen Vorkaufsrechts gebeten werden. Diese Erklärung ist im
Rahmen der Abwicklung der notariellen Kaufverträge von erheblicher Bedeu-
tung, da von ihrem Eingang in der Regel die Fälligkeit des Kaufpreises abhängig
gemacht wird und ohne sie der Kaufvertrag nicht vollzogen werden kann. In-
sofern ist von den Gemeinden ein sogenanntes Negativattest auszustellen. Das
Vorkaufsrecht nach § 31 Abs. 1 DSchG umfasst grundsätzlich auch den Kauf von
Rechten nach dem Wohnungseigentumsgesetz. Eine Ausschlussregelung wie in
§ 24 Abs. 2 BauGB enthält das Denkmalschutzgesetz nicht. Zum derzeitigen Zeit-
punkt erachtet es die Stadt Bergisch Gladbach für möglich, auf die Ausübung
des ihr durch § 31 DSchG eingeräumten Vorkaufsrechts hinsichtlich der Käufe
von Rechten nach dem Wohnungseigentumsgesetz zu verzichten. Um die Ab-
wicklung der notariellen Kaufverträge nicht unnötig zu verzögern, hat sich die
Gemeinde zum o.g. Ausübungsverzicht per Allgemeinverfügung entschieden.
Durch den Erlass dieser Allgemeinverfügung entfällt bei Käufen von Rechten
nach dem Wohnungseigentumsgesetz die gemeindliche Pflicht zur Ausstellung
eines Negativattests, sodass die Abwicklung des notariellen Kaufvertrags ohne
zusätzliche Einbeziehung des Verwaltungsapparats vollzogen werden kann.

Bekanntgabe
Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt
der Stadt Bergisch Gladbach als bekanntgegeben.

Des Weiteren wird die Allgemeinverfügung auf der Internetseite der Stadt
Bergisch Gladbach (www.bergischgladbach.de) veröffentlicht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Köln,
Appellhofplatz, 50667 Köln zu erheben.

Bergisch Gladbach, den 14. Juli 2022

Frank Stein
Bürgermeister

Öffentliche Aufforderung
6 VI 707/18: Am18.09.2011 verstarb in Köln der am24.06.1935 inAltwarschow,
Kreis Schlawe, Pommern (deutsche Staatsangehörigkeit) geborene, zuletzt in
Kürten wohnhaftgeweseneGünther Julius Albert Kunde.
Als gesetzliche Erben kommen neben den bereits ermittelten Erben in
Betracht: Franz Kunde, geboren am 30.12.1903 (Näheres nicht bekannt), Rein-
hold Kunde, geboren am 17.09.1905 (Näheres nicht bekannt), Olga Kunde,
geboren am 25.02.1913 (Näheres nicht bekannt) sowie Werner Kunde, gebo-
ren am 14.05.1,921 in Balenthin (Näheres nicht bekannt) als mögliche
Abkömmlinge sowie etwaige weitere Abkömmlinge aus der Ehe von Julius
Carl Hermann Kunde, geboren am 04.04.1863, verstorben am 14.05.1941 und
Ida Ernestine Adeline Kunde geborene Garbe, geboren am 24.10.1878, ver-
storben am 12.11.1945. An die Stelle eines vorverstorbenen Erben treten
gegebenenfalls dessen Abkömmlinge. Die in Betracht kommenden gesetz-
lichen Erben werden aufgefordert, sich unter genauer Darlegung des
Verwandtschaftsverhältnisses binnen 8 Wochen ab Veröffentlichung beim
Amtsgericht - Nachlassgericht - Bergisch Gladbach zu melden. Anderenfalls
wird der Erbschein ohne Berücksichtigung ihrer Erbrechte erteilt.
Der Reinnachlass beträgt ca. 196.000,00 Euro.

Bergisch Gladbach, 07.07.2022
Amtsgericht

deutsche gesellschaft
für palliativmedizin

Jeder Mensch hat das Recht,
inWürde zu sterben.

Helfen Sie uns, dafür bessere
Bedingungen zu schaffen.

www.palliativmedizin.de

Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin
verknüpft wissenschaftliche Erkenntnisse und
menschliche Nähe: 5.000 Mitglieder engagie-
ren sich für eine „Hand in Hand“-Versorgung,
wie sich das viele Menschen für ihre letzte
Lebenszeit wünschen: Mittendrin „im Leben“.
In Gemeinschaft. Mit so wenig Schmerzen,
Angst und Leid wie möglich. Dort, wo man sich
aufgehoben fühlt.

Gern wird auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung
ausgestellt, Tel.: 030/30 10 100 0

Spendenkonto
Deutsche Gesellschaft
für Palliativmedizin e. V.
Berliner Volksbank
IBAN: DE 1910 0900 0023 7481 1021
BIC: BEVODEBBXXX

Exklusiv für Abonnenten!

Mit der FORUM BLAU Karte sparen
Sie in der gesamten Region und
unterstützen Händler aus der Heimat.
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WER,WAS,WANN,WO VERANSTALTUNGENUND SERVICE IN RHEIN-BERG

HEUTE
BergischGladbach
Infostanddes Seniorenbüros auf
demWochenmarkt in Refrath.

VORSCHAU
BergischGladbach
Marktsprechstunde
Bürgermeister Frank Stein lädt am
Donnerstag,28. Juli, von9bis12Uhr
zu einer Sprechstunde auf demWo-
chenmarkt inBensberg, Schloßstra-
ße, ein. (iwz)

Finanzberatung
Zu Themenwie Geldanlage- und Al-
tersvorsorge, Immobilien- und An-
schlussfinanzierung berät die Ver-
braucherzentrale, AmAlten Pasto-
rat32,amMittwoch,27. Juli,von9bis
15.35 Uhr. Gebühr: 190 Euro pro 90
Minuten. Näheres und Anmeldung
unter (0 22 02) 9 26 31 01. (iwz)

KULTUR
Open-AiramQuirl
BergischGladbach.Die Formation
„JayOttawayandTheLostBoys“gas-
tiert am Sonntag, 24. Juli, ab 17 Uhr
amQuirl neben der Gnadenkirche.
Neben demerfahrenenMusiker Jay
Ottaway, der aus Bosten in denUSA
stammt, setzt sich die Gruppe aus
Guido Lehmann, ein Country-Rock-
Gitarrist und Lap-Steel-Spieler,
Wolfgang Stölzle, Schlagzeuger und
Sänger, sowie Henrik Herzmann,
Bass-Gitarre, zusammen. Eintritt
frei. (iwz)

WANDERUNGEN
Overath
ZurSteinhauergemeindeLindlar
ZudernächstenWanderung imAuf-
tragder StadtOverath amDienstag,
28. Juli, lädtWanderwart Siegfried
Raimann ein. Treffpunkt ist um 14
Uhr amKirchplatz in Lindlar. Neben
der großen Strecke über zehn Kilo-

meter ist auch eine kleineWande-
rung von fünf Kilometern vorberei-
tet. Gertrud Byl undHerbert Zielon-
ka führen „rund um Lindlar“. Es gel-
ten die aktuellen Corona-Regeln.
Nach der Veranstaltung kehren die
Wanderer in der Gaststätte Biesen-
bach ein. (aa)

Lindlar
Wanderwoche
Zu einerWanderwochemit Stern-
etourenundAbschlussfeier zum40.
Geburtstag des SGV-Lindlar e. V. la-
den die SGV-Abteilungen Lind-
lar/Homburger Land vonMontag,
25. Juli bis Samstag, 30. Juli, ein.Wei-
tere Infos bei Norbert Frömken un-
ter (01 77) 8 86 88 17. (iwz)

VIELGLÜCK
Freitag, 22. Juli
ZUMGEBURTSTAG
AnitaSchacht,90Jahre,Hausander
Jüch, Bergisch Gladbach.

APOTHEKEN
NachfolgendeApotheken helfen in
Notfällen heute nach Ladenschluss
bismorgen zumüblichen Dienstbe-
ginn.
BergischGladbach/Odenthal/
Kürten/Overath/Rösrath:
Antonius-Apotheke, Ball 19, Ber-
gisch Gladbach, (0 22 04) 8 18 86.
Barbara-Apotheke, Bergstraße213,
Odenthal, Telefon (0 21 74)
74 39 11.
DieBahnhof-Apotheke, Hauptstra-
ße 66, Overath, Telefon (0 22 06)
28 57.
ApothekeNeurath, Berliner Straße
366, Köln, Telefon (02 21) 64 19 73.

RADAR
Mobile Geschwindigkeitskontrollen
am Freitag, Änderungen vorbehal-
ten.
DurchdieStadtBergischGladbach:
Kippekausen, Jägerstraße, Franz-
Hitze-Straße.

DurchdiePolizei:
In dieserWoche sindMessungen
unter anderem an den folgenden
Standorten vorgesehen:
BergischGladbach-Refrath: Brand-
roster.
Odenthal: Scherfbachtalstraße.
Overath:Rappenhohner Straße.
Rösrath: Bergische Landstraße, Ze-
chenhäuschen.
Rösrath:Hauptstraße.

DurchdenRheinisch-Bergischen
Kreis:
Kürten-Sülze:Lindlarer Straße.
Kürten-Spitze:Wipperfürther Stra-
ße.
Kürten-Blissenbach:BechenerStra-
ße.
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Kunst auf dem Schulhof
Kürten. Sie stehen im öffentli-
chenRaum,gehörenzumAlltag,
verdienen aber Beachtung. Die
Redaktion nimmt sich die Zeit,
genauer hinzuschauen – auf die
Kunstwerke in der Stadt, in der
Gemeinde.
Bergische Grauwacke hat in

Kürten der Künstler und Land-
schaftsgestalter Michael Floss-
bach genutzt, um einen beson-
deren Steinkreis zu errichten.
Die Installation auf dem Schul-
hof der Gesamtschule Kürten,
2013 entstanden und unter-
stützt von Schulgemeinschaft,

In Kürten gestaltete Michael Flossbach wuchtige Stelen

Förderverein, Volksbank und
GemeindeKürten, trägt in Schü-
lerkreisen den Namen „Stone-
henge“, erinnernd an die rätsel-
haften Steinkreise in der süd-

englischen Ortschaft. Der
Künstler wählte hingegen den
Begriff „Sonnenuhr“.
Der imposante Steinkreis

wird oft und gerne als Unter-

Kunst in der Stadt

SERIE

richtsort im Freien oder für
Schulaufführungengenutzt. Für
die anstehenden Umbauten am
SchulzentrumwerdendieSteine
bald ihren Platz verlassen müs-
sen, frühestens zum Bauende
2028 könnten sie zurückkehren.
In der Gemeinde Kürten ist
Flossbach als Gestalter und In-
itiator derKunstaktion„Stoning
Roll“(ab2018)undals„Zeichen-
setzer“bekannt,dassindhölzer-
ne Stelen mit den Symbolen der
Weltreligionen. Diese Stelen
sind in Kirchen und Rathäusern
der Region zu finden. (cbt)

Seit fast zehn Jahren prägen die Stelen vonMichael Flossbach den Schulhof der Gesamtschule. Baldmüs-
sen sie umziehen, Grund ist die anstehende Sanierung der Schulgebäude. Foto: Anton Luhr


